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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Der im Sommer 2006 erfolgte Rücktritt von Bundesanwalt Valentin Roschacher hatte
die GPK des Nationalrats veranlasst, eine Untersuchung über die Umstände dieser
Demission durchzuführen. Der am 5. September des Berichtsjahres präsentierte
Bericht stellte fest, dass Bundesrat Blocher bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses
seine Kompetenzen überschritten habe, namentlich was die Ausrichtung einer
Abgangsentschädigung betreffe. Indem er sich mit einem Vertreter des
Bundesstrafgerichts, das die fachliche Aufsicht über den Bundesanwalt ausübt, über
die Durchführung einer Überprüfung von Roschachers Amtstätigkeit abgesprochen
habe, habe er überdies die Gewaltentrennung nicht beachtet. Und drittens habe
Blocher unzulässig in die Kompetenzen des Bundesanwalts eingegriffen, als er ihm in
einem Fall die Durchführung einer Medienkonferenz untersagte. Viel mehr Aufsehen als
diese Vorwürfe erregten aber die Äusserungen von Lucrezia Meier-Schatz (cvp, SG),
Präsidentin einer von der GPK gebildeten Subkommission. Sie stellte Dokumente vor,
die beweisen sollten, dass der Abgang von Roschacher von langer Hand geplant
gewesen sei. Neben einem Bankier namens Oskar Holenweger, gegen den die
Bundesanwaltschaft ermittelte, seien daran Journalisten und Politiker und eventuell
sogar Bundesrat Blocher selbst beteiligt gewesen. Die Subkommission schloss dies aus
Notizen und der Skizze eines Terminplans, welche bei Holenweger von der Polizei
beschlagnahmt worden waren, und die den zeitlichen Ablauf der Untersuchungen,
politischen Interventionen, Medienenartikel und Massnahmen gegen den Bundesanwalt
enthielten. Gemäss Holenweger handelte es sich dabei allerdings nicht um einen im
voraus erstellten Aktionsplan, sondern um private Aufzeichnungen, deren Einträge er
als persönliche Gedächtnisstütze jeweils nach den Ereignissen gemacht habe.

Die SVP bezeichnete diesen GPK-Subkommissions-Bericht als „Putschversuch gegen
Bundesrat Blocher“ (so lautete der Titel der dazu im Nationalrat eingereichten
Interpellation; 07.3573). Die Originale der von der GPK-Subkommission als
kompromittierend beurteilten Dokumente hatte sich die SVP bei Holenweger beschafft,
veröffentlicht und als irrelevant bezeichnet. Die SVP integrierte ihren Protest sofort in
ihre kurz vorher gestartete, auf Bundesrat Blocher zentrierte neue Inseratekampagne zu
den Nationalratswahlen. 1

BERICHT
DATUM: 12.09.2007
HANS HIRTER

In der Sommersession 2018 nahmen die Räte den Geschäftsbericht des
Bundesgerichtes 2017 zur Kenntnis. Die Kommissionssprecherinnen und -sprecher –
im Ständerat Hans Stöckli (sp, BE) und im Nationalrat Corina Eichenberger-Walther
(fdp, AG) sowie Philippe Nantermod (fdp, VS) – hoben verschiedene Elemente des
Berichts hervor. So wurde etwa die Einführung des elektronischen Gerichtsdossiers
nach «einem harzigen Start» (Stöckli) oder der rege Austausch von Bundesrichterinnen
und Bundesrichtern mit Kolleginnen und Kollegen am Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) erwähnt, wobei man habe erwirken wollen, dass letzterer
weniger stark ins nationale Recht eingreife. Stark hervorgehoben wurde freilich
insbesondere, dass 2017 mit total 8’029 Fällen erneut ein Rekordjahr war (2016: 7'743),
wobei die Zunahme vor allem bei der strafrechtlichen und der Ersten öffentlich-
rechtlichen Abteilung zu verzeichnen war. Sie stehe auch in Verbindung mit dem in der
Strafprozessordnung installierten Ausbau der Verteidigungsrechte im
Staatsanwaltsmodell, das einen grösseren Spielraum für die Anfechtung von
Entscheiden erlaube. Die Anzahl erledigter Fälle (7'782; 2016: 7'811) und die
durchschnittliche Verfahrensdauer (144 Tage; 2016: 140 Tage) entsprechen den Werten
des Vorjahres. Es wurde betont, dass diese Zahlen eine Zielverfehlung anzeigten: Die
Totalrevision des Bundesgerichtsgesetzes, die nun seit 12 Jahren in Kraft sei, hätte die
Entlastung der Gerichte bewirken sollen, was aber klar nicht erreicht worden sei. Die
anstehende Teilrevision dieses Gesetzes sei deshalb wichtig. Dies sehe auch das
Bundesgericht selber so, wie dessen Vizepräsidentin Martha Niquille in der
ständerätlichen Debatte betonte: Es brauche unbedingt eine Entlastung, wenn die
Qualität der Rechtsprechung gewahrt werden solle. Man sei im Prinzip mit der Vorlage,
wie sie jetzt bereits vorliege, einverstanden – so die Vizepräsidentin weiter. Allerdings
warnte sie vor der Idee der subsidiären Verfassungsbeschwerde. Dieses
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Auffangrechtsmittel sei eher eine Zusatzbelastung und die Erfolgsquote sei derart
bescheiden – von den 427 im Jahr 2017 eingegangenen subsidiären
Verfassungsbeschwerden seien lediglich 8 gestützt worden –, dass man es getrost
streichen könne. Auch Ulrich Meyer, der Präsident des Bundesgerichtes, der in der
nationalrätlichen Debatte zugegen war, verwies auf die Bedeutung der Revision. Zwar
könne man dank grosser interner Flexibilität und Zu- und Umteilungen von Fällen auf
andere Abteilungen die Arbeitslast einigermassen bewältigen, dieses Vorgehen sei aber
auf Dauer nicht möglich. 
Beim Bundesverwaltungsgericht war die Anzahl neuer Fälle (7’365) im Vergleich zum
Vorjahr (8102) etwas zurückgegangen; allerdings seien auch etwas weniger Fälle
abgeschlossen worden (7'385; 2016: 7’517) womit sich auch die Erledigungsdauer von
212 auf 268 Tage erhöht habe. Die Zunahme sei vor allem der komplexer werdenden
Fälle im Kartell- und Wettbewerbsrecht geschuldet. Erfreulich sei hingegen, dass dank
der temporären Aufstockung der Richterstellen im Asylbereich die dortigen Rückstände
abgebaut werden könnten. 
Im Geschäftsbericht des Bundesstrafgerichtes wurde ausgewiesen, dass mehr Fälle
erledigt werden konnten (852; 2016: 787) als eingegangen waren (805; 2016: 901). 
Das Bundespatentgericht schliesslich hatte 34 neue Fälle zu verzeichnen (2016: 27) und
konnte 2017 deren 24 erledigen (2016: 24). 
Die Kommissionssprecherin und die Kommissionssprecher betonten, dass
verschiedene Umfragen unter Anwälten und Prozessparteien gezeigt hätten, dass man
mit der Arbeit der verschiedenen Gerichte sehr zufrieden sei. Die Schweiz habe eine
«gut funktionierende Gerichtsbarkeit» (Stöckli); die «Zusammenarbeit und der
Betrieb» liefen gut (Eichenberger-Walther).   
Der Geschäftsbericht wurde von beiden Kammern zur Kenntnis genommen und mit
Annahme des Bundesbeschlusses über den Geschäftsbericht des Bundesgerichtes für
das Jahr 2017 genehmigt. 2

1) Blick und TA, 4.9. und 5.9.07; Presse vom 6.9., 7.9., 12.9. und 9.11.07.; Presse vom 6.9. und 7.9.07; BaZ, 12.9.07
(Holenweger).
2) AB NR, 2018, S. 904 ff.; AB SR, 2018, S. 530 ff.; BBl. 2018, S. 3797 f.; Geschäftsbericht Bundesgericht 2017; Lib, SGT, 20.3.18
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